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Rüffel an die Bezirksregierung 

Deponie Münchehagen darf 
nicht geöffnet werden 

Verwaltungsgericht: Rechte der Stadt Rehburg wurden verletzt 
Eigener Bericht 

ut. llannoverlRehburg·Loccum 
Die BHirksregierung Hannover und die Gesellschaft für SondennüJlbeseitigun, (GSM) 

haben vor dem Vtrwaltungs,ericht Hannover eine empfindliche Niederlage erlitten: Die 2. 
Kammer des Gerichts setzte am Freita, eine Verfügung außer Kraft, in der die GSM am 
Donnentag angewiesen worden wal' I ihre Deponie in Müncbebage.n umgebend wieder in 
Betrieb zu nehmen. Nach diesem Belcbluß der Kammer muß die GSM \lorent darauf 
vemchten, den umstrittenen Polder IV zu verfüllen. Das Gericbt verband seine 
Entscheidung mit einer UD ewclhnUcb sc:harfen Kritik an der Bezirksre . eruD • die die 
Mitwirlrungsrecbte der Stadt Re burs·Loccum meb ach verletzt 

Die Kammer griff bei der Begründung 
ihres Beschlusses weit in die Geschichte der 
Müncbehagener . zurück. 
Ausdrücklich 
richter, 

eine 
schenlösung für fünf Jahre. 

Mittlerweile ist jedoch dieser Zeitraum 
längst überschritten. Gerade die neue 
Betriebsplangenehmigung für den umstrit
tenen Polder IV hätte auch die Dauer des 
Deponiebetriebes noch einmal wesentlich 
verlängert. Der Polder IV hat ein Fassungs
vennögen von rund 200 000 Kubikmetern 
und würde erst nach drei bis vier Jahren 
gefüllt sein. Auch deshalb hätte diese 
Genehmigung nach Auffassung des Gerichts 
nicht ohne die Mitwirkung der Stadt 
Rehburg-Loccum erteilt werden dürren. 

Die Bezirksregierung ließ am Freitag 
durch ihren Sprecher erklären, daß sie von 
den Bewertungen des Gerichts nicht über
zeugt sei. Sie behalte sich vor, gelJen den 
Besehluß durch den Landkreis Nlenburg 
Beschwerde einlegen zu lassen. Die Mün
chehagener Deponie werde weiterhin für 
geeignet gehalten, in ihr Sondennüll zu 
lagern, meinte der Sprecher. 


